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Stadt Melle 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 01/2021/0049 
 

Amt / Fachbereich Datum 

Kultur- und Tourismusbüro 26.01.2021 

 
 
Beratungsfolge voraussichtlicher 

Sitzungstermin 
TOP Status 

Ausschuss für Kultur, Tourismus und 
Stadtmarketing 

24.02.2021  Ö 

Verwaltungsausschuss 23.03.2021  N 

 
Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche 

 

 
EXPO-Sternwarte Melle GmbH - Antrag für einen Förderzuschuss für den Austausch der 
Steuerelektronik 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der EXPO-Sternwarte Melle GmbH wird für den Austausch der Steuerelektronik unter 
Vorbehalt der Genehmigung des Doppelhaushalts 2021 / 2022 ein einmaliger 
Förderzuschuss in Höhe von max. 3.500,00 € gewährt. Nach Beendigung des Projektes ist 
unverzüglich ein Verwendungsnachweis mit entsprechenden Rechnungen vorzulegen. 
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Strategisches Ziel 
4 Wir bauen die Freizeitmöglichkeiten aus und  
   fördern den Tourismus 
3 Wir fördern ehrenamtliches Engagement, Verbände und Vereine 

Handlungsschwerpunkt(e) 4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen 

Ergebnisse, Wirkung 
(Was wollen wir erreichen?) 

Austausch der Steuerelektronik der EXPO-Sternwarte 

Leistungen, Prozess, 
angestrebtes Ergebnis 
(Was müssen wir dafür tun?) 

Förderung des Projekts mit kommunalen Mitteln 

Ressourceneinsatz, 
einschl. Folgekosten-
betrachtung und 
Personalressourcen 
(Was müssen wir einsetzen?) 

Übernahme eines einmaligen Förderungszuschusses  
in Höhe von max. 3.500,00 € 
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Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage 
 
Mit Antrag vom 21. Dezember 2020 hat die EXPO-Sternwarte Melle GmbH bei der Stadt 
Melle einen Antrag für einen Förderzuschuss für den Austausch der Steuerelektronik der 
EXPO-Sternwarte Melle gestellt. 
 
Laut Kostenplan belaufen sich die Gesamtkosten für die Maßnahme auf 10.500,00 €. 
 
Die Finanzierung ist wie folgt geplant: 
 
Stadt Melle  3.500,00 € 
Sparkassen Stiftung 4.800,00 € 
Eigenmittel   2.200,00 € 
 
Anlässlich der „EXPO 2000“ wurde in Melle-Oberholsten die EXPO-Sternwarte errichtet. 
Aufgrund der ländlichen Lage im niedersächsischen Wiehengebirge und der damit 
verbundenen geringen Luftverschmutzung bietet der Standort sehr gute 
Beobachtungsbedingungen. Die Initiative für den Bau der EXPO-Sternwarte geht auf eine 
Gruppe von Amateurastronomen zurück, die „Astronomische Gesellschaft Bochum/Melle“, 
die auch die Planung, die Konstruktion und den Bau des Teleskops übernahm. 
 
Mit der Kombination aus dunklem Standort, thermisch optimierten Gebäude und 
Großteleskop ist die EXPO-Sternwarte einer der besten Standorte für öffentliche 
Himmelsbeobachtungen in Deutschland. 
 
Sowohl die EXPO-Sternwarte als auch die NVO-Sternwarte (Sternwarte der astronomischen 
Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück) sind eine 
Besonderheit und können daher in kleinem Rahmen für die touristische Vermarktung der 
Stadt Melle verwendet werden. Wichtig für den Tourismus ist immer das Vorhandensein von 
erlebbaren Angeboten für Gäste, also regelmäßige Öffnungszeiten, Führungen mit 
Erklärungen, die auch für Laien interessant und informativ sind sowie ein Internetauftritt mit 
entsprechenden Infos über das Angebot und Kontaktdaten für Nachfragen und 
Anmeldungen. Dieses Angebot wird von der EXPO-Sternwarte grundsätzlich bereitgestellt. 
(Aktuell kann es corona-bedingt nicht angeboten werden.) 
Da auch der Meller Planetenweg als Wanderung mit Ziel der Sternwarte(n) das Thema 
aufgreift, gibt es zudem eine Vernetzung zum Aktiv-Angebot der Stadt Melle. 
 
Eine funktionsfähige, attraktive EXPO-Sternwarte bietet daher für Gäste eine interessante 
Freizeitoption. 
 
Aufgrund der andauernden Corona-Situation kann ein Teil der geplanten Veranstaltungen 
aller Voraussicht nach nicht durchgeführt werden, wie beispielsweise im Jahr 2020 der 
Bifurkationstag. Dafür geplante Mittel können für den Förderzuschuss in Höhe von max. 
3.500,00 € aus dem Produkt 575-01 Förderung des Tourismus gezahlt werden. 
 
 



 Seite 4 von 4 

 
 

 
Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften 
 
Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt: 

 

Betroffene (s) Produkt(e): 
575-01 Förderung des Tourismus 
HSP 4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen 
Z 3 Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche 
Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger 
verbessern 
Z 4 Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den 
gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen 

Ordentlicher Ergebnishaushalt: 2.06 Transferaufwendungen 
Plan:    95.100,00€ 
 

Außerordentlicher Ergebnishaushalt: - 
 

Finanzhaushalt: - 
 

Bemerkungen/Auswirkungen 
Folgejahre:  

Der Verwaltungsentwurf 2021 / 2022 sieht 
für diesen Zweck keine Mittel vor. Es gelten 
bis zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung 
2021 die Regeln der vorläufigen 
Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG. 
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